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H 24. Samstag den 11. Znni 1898.

AlionnemciitSpreiS:
Für die Stadt Solothuru

Jährlich Fr. 8,
Halbjährlich Fr. S. —.

Franko durch die ganze
Schweiz:

Jährlich Fr. 8. -.
Halbjährlich Fr. Z. -

Für da« Ausland:
Mchrlich Fr. 9. -

öchwei'zensche EwriicknngSgebiihr:
10 Ct«. die Petitzetle oder

deren Raum,
(8 Pf. für Deutschland»

Erfchetnt ledcn Samstag
l Bogen stark

Briefe und Beider franko.

Päpstliches IVIoiu peopeio nber die Vollmachten der

hl.Kongrcgation der Ablässe.

âàs e! eerts seientis deeerniinns l I. m
Longregationi Indulgentiis sserisisue kelilzniis prse-
positse es salvs iurs permsnesnt, «suie Clemens suetor
insituit', prikteres^ue eillem eonlirmsmus, et, «sustenus

epus Lit, de integre eoneedjmus tseultstes omnes, «suse

>» s^IIlltie, liis Iitteri8 scinexo, numerantur. II. Volu-
nili8 et statuimns, eeters8 eonees8ion68 iterationes-
«lue indulgkiitisrum, privilégia sltarium, tseultstes kene-
dieendî et siis eiusmodi sä Xostrsm 8eeretsrism
Urevium exolu8ive pertinere. III. 8imili rstione äe-

eernimus ut quiL tseultstes Longregstioni, äe «ins sgi-
NIU8, eollatW sunt, 6R i s 8int ein8 propriik, ut nulli
strikteres vel dongregstioni vel Leeretsrise possint
eZse eoinmunes. Datum Domre spud 8. ?etrum, die
^XXI Detobris sn. ^IDlXXiDXXXXVIl, l'ontilii.stus
^ostri Vigesinio.

Deo XIII.
8) IIil>»u8 Dsenltstnin k/««« Mster

.V/// X. tàAre//à'om //,//,et 88. /leti-

eo/t/ir/nnt et UM« «it, à à-
<!o»eeâ iàa IV. / à' ààs ««S â

^4.4/ Detà'ì« d//1t.X'iXV4'X.4 >'//, àk/l. (IliristisnB rei
publieB. I. st'seultstem interpretsndi lìeseripta «1s

^"dulgentiis sserisizue keliquiis edits, etism propris
^snu s 8uinme ?ontiliee signais. 2. Dirimendi «suse-

^liones et dustia minoris momenti, quse its tseile dilui
stossunt ut neee88e »en 8it de sis in Lminentissimo-
D>m Dutrum Dongregstione diseeptsre. 3. ^pprobsndi
^uinmsris lndulgentisrum. 4. 8sns»di dekeetus euius-
î>I>et generis «fui irrepserint in ereetione Lontrsterni-
^tum, pjgrum vnionum, ete. vel etism in esrum sg-
^kMtienem sd Xreliieontrsternitstes, Drimsriss, ?rimo
stlàmsriss, ete. 3. 8snsndi deteetus «tuoseumisue «fui-
î'us adiei eontingst sdseripìiones Dlirisìitidelium sd

Orties 0rdink8, sd Dontraternitstes, Lougregstiones,
^ÎS8 Dniones ete. Itemisne det'eotus in benedieendis
^ imponendis sespulsritms, in benedietionitius lìoss-
^ìvruin, eoronnrum ete., in ereetione 8tstionum ViR

Mit Weglassung der Einleitung bringen wir nur die Ent-

des päpstlichen Aktenstückes und fügen das Verzeichnis der

te» der hl. Kongregation der Ablässe bei.

Drueis et Xlatris Dolorossz. li. I)i8pen8sndi 8upsr de-
keetu distsntite recsui8ilte sd ereetionem dontrsterni-
tstiim, its tsmeli ut rs8eripti exeeutie remittstur pru-
denti iudieio Ordinsrii. Vi3psn8sndi etism 8uper
eonditiene dÌ8tsntÌB inter eeeie8ÌS8, (Me prseliniri 8o>et

in re8eripti8 eonee88ioni8 qusrnmdsm Indulgentisrum.
7. Irsn8terendi Indulgentis8 ksvure 8snetimonis!ium,
eum de uno sd sliud Nons8terium, 8ive de uns
sd slism domum migrant oil temiierum sdiunets.
8. Loneedendi, qustenus opu8 8it, ut Indulgentiie
csuibu8 gsudelisnt eeeIe8iiL lìegulsrium, vigere per-
gsnt p03t ipsorum expulsionem 8eu violeutsm eun-
ventuum 8uppre88ionem. lluse Iseuits8 extendstur sd

es8U8 tum prieteritsrum tum tutursrum eonventuum
8uppre8sionem; exten8ive etism ad eeeIe3ÌS8 8ive
8snetimonislium, sive euiu3lii>et Hongregstioni8 et In-
stituti. 9. Leneedendi ut kegulsrium Ordinum, et

-un siengregstienum 8ive I»8titntorum slumni utimi8-
«tue 8SXU3 Indulgentii8 et grstiis qnitius gsudedant
in propriis respertive eeels8ii3, liui pc>88int et valesnt
dum vitam e>nnmunem agnnt in siis domo in qua legi-
time iisdent erstorinm vel pntdieum vel privutum.
19. d'rsn8l'erendi s die vel diedus sd diem vel dies
silos Indulgenliss ism eono688ss; exeeptis

sliisline >»dulgentii8 plensrii8 conee88Ì8

Inà 11. Irsn85erendi ad slism eeele8ism

vel sd sliud oratorium pudiieum Indulgentis8 ism run-
css8S8 e«:c>e8ÌB vel putilieo oratorio, 12. tloneedendi
Vioees8i1>us intrs et extra Ilslism Privilegium ut In-
dulgentis8, pro «tuiltU3 requiritur 8seramentsli8 eon-
1688Ì0, luorari valesnt li>lri8ìitidele8 «zui 8sorsinsntalem
conkessionem persgere soient intrs dus8 del>domsds8.

sluod tsineii Privilegium non eonoedstur ni8i Ordinario
Oi«eee8i8 expres8e petente et ot> penuriam eonte88s-

riorum tsntum. 13. tlommutsndi couditione8, 8eu pis8
exereitstione8 sd Indulgentiarum aeltuisitionem >»rie-

3eripts8, in slis pis opera omnino vel tere B«tuivslen-
tis: exeepìis semper Indulgentils plensriis toà «/»n-

à, et exeeptis etism eonditionitius saersmentslis eon-
te88ioni8 et sàei'B tlommunionis ltuotieseumque requi-
runtur. 14. Renovsndi seu prorogandi pro Ssneti-

monislilms vere psuperibus tsntum, Induigentiss ism

ip3Ì8 eoneessss, etiamsi torte distulerint renovstionem

vel prorogaìionom implorare.



Zum Monat des heiligsten Herzens Jesu.

Einem Artikel des „Freiburger Kirchenblattes" über

die Andacht zum göttlichen Herzen Jesu entnehmen wir

Folgendes:
„Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu bedarf heut-

zutage keiner neuen Empfehlung, In ihrer Entstehung,

ihrer Ausbreitung, ihren heilsamen Wirkungen trägt sie das

Siegel des göttlichen Ursprunges. Ihre welterneuernde

Bedeutung haben große Männer erkannt und genugsam ge-

priesen. Eine besondere Stellung nimmt diese Andacht

ein in der Geschichte Deutschlands, und hierauf hinzuweisen

dürfte nicht unnütz sein.

Obwohl in ihrer jetzigen Form auf französischem Boden

entstanden, hat die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu

ihre eigentlichen Anfänge hauptsächlich in Deutschland.
Die lieblichen deutschen Heiligen des Mittelalters hat ihre

zarte Liebe gleichsam naturgemäß hingezogen zum Sitz der

zartesten „Minne", zum „minnesamen" Herzen Jesu.

„Die Sonne der Andacht zum göttlichen Herzen hatte nicht

bloß die Strahlen der Morgenröte über Deutschland

ergossen, sondern sie war hier bereits selbst leuchtend auf-

gegangen und hatte am Himmel der Kirchen Deutschlands

bereits einen weiten Bogen zur Mittagshöhe hin beschritten,

bevor noch die selige Margaretha Alacoque zur ewigen

Herrlichkeit einging und die ihr gewordenen Offenbarungen

in Deutschland bekannt waren."

Der rührenden Andacht der deutschen Heiligen zum

Herzen des Erlösers mag es zuzuschreiben sein, daß dieses

Herz sich nicht abwandte von Deutschland, als die Liebe

bei Vielen erkaltete und in Untreue und Abfall umschlug.

Damals verwarf der Herr sein Volk „nicht ganz aus seinem

Herzen", er „dachte über uns Gedanken des Friedens, nicht

der Rache", er sendete seine Apostel, um die erkalteten

Herzen mit neuer Liebe zu entzünden. Der selige Petrus

Canisius erscheint als ein Sendbote des Herzens Jesu. In
seiner uns noch erhaltenen Selbstbiographie hat Canisius

mit vieler Sorgfalt aufgezeichnet und hinterlassen, welche

Gnaden er geschöpft aus dem Herzen Jesu im Augenblick

seiner Sendung nach Deutschland, auf daß wir nie ver-

gessen, von wem seine Sendung und der Erfolg derselben

') Bergt, z. B. Kardinal Manning's Predigt über die Andacht

zum hl. Herzen Jesu. Köln 1875, Bachem.

') Welch' edle und verehrungswürdige Namen unseres Volkes

finden wir nicht vertreten unter den Vorboten der Andacht: einen

Suso, einen Tauler, einen Rudolf von Sachsen, eine hl. Mechtild,
eine hl. Brigitta, eine hl Gertrud. Dürfen wir nicht sagen, „daß das
Morgenrot der Andacht über Deutschland st an d"?
— so Pater Meschler 8. 1. in seiner Schrift: „Die Andacht zum
göttlichen Herzen."

') Sendbote des göttlichen Herzens Jesu, Jahrgang 1886, S.
369, am Schlüsse einer Reihe herrlicher Abhandlungen über die An-
dacht zum göttlichen Herzen in Deutschland vor der heiligen Mar-
garetha Alacoque

ausgegangen. „Du, v Herr", so bekennt er, ') „hast mir

dein heiligstes Herz geöffnet... und hast mir befohlen, aus

diesem Borne zu trinken, indem du mich einludest, die Wasser

des Heiles aus deinen Quellen, v mein Erlöser, zu schöpfen.

Mein sehnlichstes Verlangen war, daß Ströme des Glau-

bens, der Hoffnung und der Liebe daraus in mich geleitet

würden; ich verspürte Durst nach Armut, Keuschheit und

Gehorsam; ich begehrte von dir ganz abgewaschen, bekleidet

und geschmückt zu werden. Dann, nachdem ich gewagt

hatte, dein heiligstes Herz zu berühren und meinen Durst

in ihm zu löschen, versprachst du mir zur Bedeckung meiner

Seelenblöße ein Kleid aus drei Stücken,... nämlich aus

Friede. Liebe und Beharrlichkeit. Mit diesem Kleide des

Heiles angethan, war ich voller Vertrauen, daß mir

nichts mangele, sondern alles zu deiner Ehre ausfallen

werde"

Wie sollen wir den Monat Juni in unsern Pfarreien

feiern? Mindestens dadurch, daß wir das Fest des Herzens

Jesu am Tage selber durch jene Andachtsübungen feiern,

die der Heiland so flehentlich verlangt und für die er so

große Gnaden verheißen hat. Unsere Vorfahren haben mit

rührendem Eifer für die Einführung dieses Festes gear-

beitet; nachdem Pius IX. im Jahre 1856 das Herz-Jesu-

Fest endlich für die ganze Kirche eingesetzt hatte, nahten

sich Bischöfe und Gläubige alsbald mit neuen Bitten dem

heiligen Stuhle: es möge das Fest des Herzens Jesu durch

Erhebung zu einem Feste erster Klasse mit neuen Ehren

umgeben werden. Unter den Bittstellern findet sich auch

das katholische Deutschland. Erst im Jahre 1889 wurde

diese Bitte gewährt durch Papst Leo XIII., damit, wie das

betreffende Dekret sagt, „bei dem herrschenden Anstürme der

Gottlosigkeit die Gläubigen in dieser überaus heilsamen

Andacht eine Zuflucht und ein Schutzmittel fänden, daß sie

mit innigerer Liebe zum liebenswürdigsten Erlöser entflammt

würden und durch Ehre und Sühne seine Liebe in würdiger

Weise erwiderten, und daß sie zugleich die göttliche Barm-

Herzigkeit eifriger anflehen für die Ausbreitung des Glau-
bens und den Frieden und die Wohlfahrt des christlichen

') „Da taucism veiut gxsrto mibi eorüs sauetissimi Lorporis

tat, quoà iuspioers ooro.lv viäebar, ex toute iliu nt bibsrsm iussisti,

iuvitans, seiüeet ack /»««riendus «M«« scà/?s me <ie /ms,

Scàa/or meu«. ZÜAv vero maxims eupiybaw, ut tlusutn. iiàsi, spoi,

eg.ritn.tis iu me dsrivareutur. 8itisbam xn.upvrta.tsm, en.stitn.tvw,

obsüisutigm ; iavari g Ds têtus, st vestiri, ornarique postulai» n.m

Uncle, postquam L!or tunm ànleissimuiu gttin^srs, et msam iu eo

sitiin rseoncters uusus i'uernm, vsstem iniiii eoutsutam tribus o

partibus prowittebas. ,jum uuüam protsKsrs guimam posseut et

g<i protsssionsm baue maxims xsrtiusreut, sraut gutem pax, amor

st xersevsrgntig. t^uo sàtari iuàumsmo muuitus eonkâebam, uibii

inibi àvkutnrum seä omnia iu Ziorigm tugin sueesssura". 6tto
LrguusberKsr 8. 3. ; L. Vetri Lauisii spist. et aetn. p. 55.

2) Ngl. tiiilvs 3. 3. de rationibu» kostorum ss. Llordis 3esu et

purissimi Lorâis Illarus p, 172 » preess (Zsrmgnise eatbaliow ?io iX
oblatse, ut iu memoriam anui XXV ?ontiüoatus sni sxpieti lsstuw

gz. Lordis Issu gd ritum dnpi. 1. et. pro univsrsa Leelssia. sievaret,

— XVI. Xai. dnl. 1871.
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Volkes. ') Welche Freude muß es uns sein, das nun mit
den höchsten kirchlichen Ehren umgebene Fest würdig zu
feiern, zumal wenn wir an die Heimsuchungen denken, welche
die Kirche Gottes und unsere geliebte Erzdiözese getroffen
haben. Das christliche Volk zeigt für die Andacht zum
Herzen Jesu großes Verständnis; es bedarf nur eifriger
Belehrung, und in der letzten Landgemeinde werden sich

nach und nach die Gläubigen zahlreich beteiligen an der

Sühnungskommunion und der Abbitte am Feste des Herzens
Jesu. Kann ja doch kein Christenherz, so arm an Liebe
es auch sein mag, gleichgiltig sein bei den Worten des

Heilandes: „Ich verspreche, daß mein Herz sich erweitern

wird, um in überreicher Fülle die Wirkungen seiner Liebe
über diejenigen auszugießeu, welche ihm die Ehre (des Ein-
Pfanges der heiligen Kommunion und der feierlichen Ab-
bitte, wofür jedes Herz-Jesu-Buch Formulare enthält) er-
weisen und sich bemühen, daß sie auch von andern ihm er-
wiesen wird."

Außer der Feier des Herz-Jesu-Festes empfiehlt die

Kirche in dem Dekret vom 28. Juni 1889 eine andere vom
Heiland gewünschte nnd überaus segensreiche Uebung zu
Ehren des göttlichen Herzens, nämlich die Feier eines
jeden er st en Freitags im Monate durch den

Empfang der heiligen Kommunion und Wiederholung der
Abbitte. In Kirchen, in welchen an den ersten Monats-
Freitagen solche oder ähnliche Andachtsübungen im Anschluß
an die heilige Messe öffentlich gehalten werden, darf nach

obigem Dekrete die betreffende Messe als feierliche Votiv-
Messe cie saero Uorclo .losu gesungen oder gelesen werden,
also mit lUoi-in, Ui'vllo et uuicm Oral., ausgenommen sind
Mir jene ersten Monats-Freitage, auf welche ein Fest des

Herrn oder ein äuplex piimw elnssis oder eine privilegierte
Ferie, Vigilie oder Oktave fällt. Damit eine Kirche dieses

Privilegs der feierlichen Votivmesse vom heiligsten Herzen
-stesu teilhaftig werde, müssen die betreffenden Uebungen an
den ersten Monats-Freitagen mit Gutheißung des Bischofs
statthaben (approdniito ioei Onlmiirio), welche wohl nicht
schwer

zu erlangen ist. Gewiß wird die Mühe, die wir
"us geben, um diese kirchlich empfohlenen Andachtsübungen
Zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu einzuführen und fort-
K'führen, uns und den Gläubigen vielen Trost und über-
ì'mche Gnade bringen: v«/ öamm«« «M/'Kà'à«

««/à,?

') »Lektissimus ?àr, cm nilûl p»tni8 «8t, M?idele8
à et evAn/tàc làà) IVoái ./e«ît

"cmnt «îtpe,'e,à/eàm zeà/à c»càà, Imiumiiodi 8Ni>i>Iivis,

liksntiàiiv c.xvcpit- eo pi'iveiMc aniinum Lmu» ii>dviidvu8 ut

^
à de-

^wue et muuimen àeenîant, et vàmentài ec,/a amcm-

/teàm^toeem u»! o ce d/V/n« e? t«i«d?8 et /daea-
»b^e^/ttà ^ecsotmlnt etmut^ue /ic» //de) mece»te»to et ctic/xttunt

/»uc« atc/ue t»îeot»»«t<«<e div/na.« mt8ecu/tu»e8 /ecven/t«^

^
- Oeerstuiu urbie et orbie de «lie 28 lunii, kseto Lemi tlorâie

iu.no 1889. ^ets. S. 8c<l. t. XXl, p. 694.
lntcaitu8 iu ?s8bo 8s. Oordie 1v8U.

Dritte bischöfliche These
für das Jahr 189k.

(Aus der Konferenz Sirnach, Kt. Thurgau)
(Fortsetzung.)

Ueber die Erlaubtheit, Stipendien anzunehmen für die

hl. Messe, spricht sich namentlich Papst Benedikt XIV. in
seinem bekannten Buche: Do 8»ero8sneto Mssw saeri-
iieio Uib. III. cap. 20 et 22 aus. — Im 20. Kapitel des

genannten Buches legt Benedikt XI V. zunächst die Entstehung
der Meßstipendien dar. Es war nämlich in den ersten

Jahrhunderten des Christentums üblich, daß die Gläubigen,

wenn sie sich zur Feier der hl. Messe versammelten, Brot
und Wein zur Konsekration mitbrachten. Cyprian nnd

Augustin sprechen einen Tadel über jene Christen aus,

welche keine Opfergaben zur hl. Messe bringen. Im Jahre
595 wurde auf dem zweiten Konzil von Macon festgesetzt,

daß an allen Sonntagen von allen Männern und Frauen

Opfergaben, Brot und Wein, gebracht werden. Es wurde

aber nicht etwa nur so viel Brot und Wein gebracht als

zur Konsekration notwendig war, sondern die Gläubigen

brachten je nach ihren Verhältnissen mehrere Brote und

einen größern Krug mit Wein mit, wovon nur ein kleiner

Teil zur Konsekration bestimmt wurde, während das Uebrige
den Priestern und Klerikern gehörte.

Außer Brot und Wein wurden noch andere Gaben

dargebracht, namentlich auch Oel, Getreide, Trauben zc.

In der afrikanischen Kirche war es gestattet, am Osterfeste

auch Honig nnd Milch zum Altare zu bringen, weil es

dort üblich war, den Getauften Honig und Milch zu geben.

Außerdem war es gebräuchlich, einen Opferkasten aufzu-

stellen, wo die Gläubigen entweder vor der hl. Messe oder

vor dem Offertorium Geld hinein legten. Die Naturalgabe
wie das Geld wurden verwendet für den Unterhalt des

Klerus wie auch für die Armen.

Später wurde es üblich, nicht nur Geld in den Opfer-
stock zu legen, sondern dasselbe zum Altare zu bringen.

So berichtet Honvrius, ein Schriftsteller des 12. Jahr-
Hunderts, ohne aber näher anzugeben, wann dieser Gebrauch

aufgekommen sei. Soviel ist aber sicher, daß bei Anlaß des

hl. Meßopfers die Gaben sowohl an Brot und Wein wie

auch an Geld der Kirche und den Klerikern im allgemeinen,

nicht aber dem einzelnen Priester gegeben wurde, damit er

für den Almosenspender allein das hl. Opfer darbringe.
Die Sitte, dem einzelnen Priester ein Stipendium zu

geben, damit er für einzelne Lebende oder Verstorbene das

hl. Meßopfer darbringe, soll nach Mabillon nicht vor dem

8. Jahrhundert aufgekommen sein. Dagegen behauptet U.

Franz Berlendi, ein Regularkleriker der Theatiner, daß

dieser Gebrauch schon ziemlich alt sei. Jedenfalls war diese

Sitte allgemein in Uebung im 11. Jahrhundert, so daß die-

selbe auch schon Kindern bekannt war. (Petrus Damianus.)
Gegen die Annahme von Meßstipendien opponierten die

Melchiteu, sowie später die Protestanten, indem sie behaup-
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teten, es sei die Annahme von Geld für die hl, Messe ein

simonistischer Gebrauch. Dieser Vorwurf ist aber schon

durch den hl, Thomas von Aquin widerlegt worden mit
den Worten: 8aeecckos non aeeiprt peeuniam quasi pro-
tium eonsecrationis bluetiaristiw; I>oe onim esset si-
moniaeum, sock quasi stipenckium suw sustenwtionis.—
Diese Ansicht des hl, Thomas stützt sich auf den Ausspruch
des hl, Paulus I. Kor, 9, 13: Keseitis, quoniam, qui
in saerario oporantur quw <te saerario snnt, eckuut,

et qui altari cteserviunt eum altari participant, —
Freilich muß zugegeben werden, daß durch den Geiz einzel-

ner Priester Mißbräuche in dieser Beziehung entstanden

sind. So gab es Priester, welche, einzig in der Absicht,

Geld zu verdienen, mehrmals im Tage zelebrierten. Dieser

Mißbrauch wurde aber durch Papst Jnnozenz III. abgestellt.

Aber auch jetzt wußten einzelne Priester sich zu helfen,

Sie fanden Mittel, um für eine Messe mehrere Stipendien
annehmen zu können. Einzelne konsekrierten nämlich so

viele Hostien als sie Stipendien für dieselbe Messe erhalten

hatten, in der Meinung, sie haben dadurch allen Verpflich-

tungen Genüge geleistet. Andere fügten mehrere Messen

zusammen, sie lasen nämlich die Tagesmesse bis zum Offer-

torium; dann fingen sie eine andere an bis zu derselben

Stelle; dann eine dritte und vierte. Dann nahmen sie so

viele 8eei'à als sie Messen angefangen hatten; hierauf
vollendeten sie das Meßopfer durch einen Canon und

fügten zuletzt soviele Kollekten bei als sie anfangs Orationen

rezitiert hatten. Diese Messen wurden -bis-ot torlaeià-
genannt, weil sie gleichsam zwei oder drei Gesichter hatten.

Begreiflicherweise wurde dieser Mißbrauch von der Kirche

strenge verboten. Doch auch selbst damit war noch nicht

alle unerlaubte Begierlichkeit der Priester entfernt; auch

jetzt kam es noch vor, daß Priester von den Gläubigen

möglichst große Stipendien forderten. Es wurde daher im

Jahre 1324 auf dem Konzil von Toledo festgesetzt, daß ein

Priester gar kein Stipendium fordern, sondern nur dasjenige

annehmen dürfe, was die Gläubigen aus freien Stücken ihm
darbieten würden. Auf dem Konzil von Trient wurde sodann

die Bestimmung getroffen, daß jeder Bischof die Taxe, welche

als Stipendium gefordert werden dürfe, festsetze. Es kann

diese Taxe sowohl vom Bischof allein wie auch auf der Diö-
zesan-Synode bestimmt werden.

Es darf demnach kein Priester eine höhere Taxe ver-
langen als die vom Bischof festgesetzte; dagegen ist es keines-

Wegs verboten, eine höhere Taxe anzunehmen, wenn sie

freiwillig ihm geboten wird. Im Jahre 1884 wurde von
den Hochwürdigsten Bischöfen der Schweiz bereits die Be-

stimmung erlassen, daß der Priester für diejenigen Messen,

welche entweder auf einem bestimmten Altare oder an einem

bestimmten Tage persolviert werden müssen, eine Taxe von

Fr. 1. 50 verlangt werden dürfe. In der letzten Diözesan-

synode ist die Taxe auf Fr, 1. 25 festgesetzt worden für
Messen ohne weitere Bestimmung; höhere Taxen dürfen ver-

langt werden, wenn sie mit besonderer Mühe verbunden

sind (Messen zu ungewohnter Zeit oder an entferntem

Orte).
II. Welches sind nun die Verpflichtungen, welche der

Priester in Betreff der Meßstipendien hat? In dieser Be-

ziehung gilt vor allem die Regel: Der Priester ist nach

Empfang eines Stipendiums ox sustitia unter schwerer

Sünde verpflichtet, die versprochene Messe zu applizieren
und zwar unter jenen Umständen, welche vom Stipendien-

geber auferlegt wurden. Namentlich ist zu beachten, daß

für eine hl, Messe nicht mehr als ein Stipendium an-

genommen werden darf.
Der Priester würde sich aber nicht nur schwer ver-

sündigen, wenn er die hl. Messe, für welche er ein Stipen-
dium angenommen, gar nicht lesen würde, sondern auch,

wenn er die Persolvierung gar zu lauge aufschieben würde,

In Bezug auf die Zeit, wenn die Messen zu persolvieren

sind, können wir verschiedene Fälle unterscheiden: Es kann

nämlich eine hl, Messe für ein Iiie vt uune dringendes An-

liegen bestellt wie z. B, pro Iciici partu, für einen schwer

Kranken, für Erlangung einer glückseligen Sterbestunde w, ;

und zwar in der Weise, daß die hl, Messe an einem be-

stimmten Tage zu lesen ist. In diesem Falle wäre es

wahrscheinlich eine schwere Sünde, dieselbe nicht am be-

stimmten Tage zu lesen, sofern nicht der Stipendiengeber

vom Aufschub in Kenntnis gesetzt wird. Und sollte durch

jenen Aufschub der vom Geber intendierte Zweck nicht mehr

erreicht werden können, indem das Anliegen unterdessen zum
Abschluß gekommen ist, so ist der Priester zur Restitution
verpflichtet, auch wenn er später post laetum die hinaus-
geschobene Messe noch gelesen hätte. Nach Meinung des

hl, Alphons Liguori müßte der Stipendiengeber von der

Sache in Kenntnis gesetzt werden.

Aber auch abgesehen von einem ine et -nine dringenden

Anliegen scheint es dem hl, Alphons sicher, daß der Priester,
welcher ein Stipendium angenommen hat, damit er an einem

bestimmten Tage zelebriere, sündigt, wenn er erst nachher
die Messe liest, Lugo ist aber der Ansicht, daß in diesem

Falle der Priester ex rationabiü causa seiner Pflicht ge-

nügt, wenn er ain folgenden Tage oder innerhalb der Oktav
oder auch nachher die hl, Messe liest.

Was sodann die Zeit anbetrifft, innerhalb welcher die

Messen aceepto stipenckio zu lesen sind, sofern über die

Zeit nichts besonderes vereinbart wird, so gilt hier vorerst
die von der 8, (ion^r. 0ouc. vom 21, Juni 1625 gegebene

Weisung, daß die Priester nur insoweit Stipendien anneh-

men dürfen, als sie alle in kurzer Zeit persolvieren können.

Auch die meisten Provinzialsynoden der neuern Zeit sprechen

von einem moäicuin tompus. Was aber unter dem

«mockicum tkmpus- zu verstehen sei, darüber stimmen die

Theologen nicht ganz überein. Alle halten dafür, daß eine

ckilatio ckiutui'ua eine schwere Sünde sei. Aber welches ist

eine lange Verzögerung?
Pasqualigo meint, es werde kaum mehr als drei j

Monate zugestanden werden dürfen. Dem hl, Alphons
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Liguori scheint dieser Aufschub von drei Monaten zu groß
zu sein. Er zitiert dementgegen Lugo fur die Meinung,
daß ein mollienm tempus der Zeitraum von zwei Mo-
"aten sei. So verlangt auch das Provinzialkonzil von

^

Wien vom Jahre 1858, daß ein Priester nicht mehr Sti-
bendien annehme, als er innert zwei Monaten lesen könne.

Strenger ist eine Entscheidung der Provinzialsynode von
Halifax (Neu-Schottland) vom Jahre 1857, worin es

heißt: (Znmiiam mnximc convcnit, ni onus missaciim
IU'o guibus twnoi'kU'inm nccipitur, all tcmpns non pro-
ll'siiàr immollieum, swluimus all oinnem nezlizon-

preocaveullam inlia menseiir lalsm cssc obliza-
iionem implcnllam. Doch scheinen die Worte: -sä om-
uom nczlizontiam prwcavcnllain» anzudeuten, daß der
Zeitraum inkca mensem nicht im strengen Sinne als Be-
Itiinmnng des tempus moànm gelten soll, über welches
hinaus der Aufschub der hl. Messe ein peceatnm zrave
wird. (Schluß folgt.)

^ la liate so V0U8 envois guelgnes nonvsllk8 lle
U08 cotes.

L'est Nons. I'abbe Lcoillevaux, curé à Larban, gui
^mplaoera aux Lensvex Nons. I'abbe Lacbat' nommé
directeur lle l'orpbelinat lle kellonll, près lle 8aiznslèzier

Nons. l'abbè llleur^, vicaire à Lourrenlllin ira
eammo eurè à Lorban. Le senne prêtre, Iiomme cie

iaet et lle travail, s'est lait justement estimer à Lour-
^kinlllin, on 8on llèpart causera nn zranll ville.

Leureusemenl Is clerzè jurassien 8e reernte ll'une
lanière gui llonne Is8 plu8 beI>S8 espérances ponr
î avenir.

Ouatre nouveaux prêtre3 llu .lura 8eront orllonnès
^atte annêe: Nons, l'abbè Uais, lle velèmont, actuelle-
went à Lribourz, au Lollèze 8t. Nicbel, 8era orllonnè,
liana l'èzlise abbatiale lle 8t. Usuries, le 19 juin; il
chra première Ue88k à Lribourz, à la lête lle 8aint
iwuÎ8 lle Lon/azue.

Les autres, U. U, les abkès L. Uailiarll, lles Leneve^;
^ Lnèllat lle la paroisse lle 8t. Ilraix; ll. lluillarll, lle
9»mvant, sont aotuelíement à Lucerne, on les orllina-
bons auront lien le 21 lluillet.

iXous avons ainsi trois premières Nesses llans le
Lira, vers la lin llu mois lle.luillet ou au eommenee-
went ll'^ollt. Lomme on le voit les eris lle: «^4 à^ ne llècourazent pas les sennes zens lle bonne

^'iontè. Les menaces, l'oppression llu ralliealisme, les
wines èxeitèes contre la soutane, ne sont pas nue

wlzue pouvant empèeber le cours lles vocations sacer-
étales llans le llura.

g remarguè, avec sustesse, gue même au plus
à Kulturkampl » il ^ avait un progrès constant

ww les vocations llu saint ministère, et llepuis, notre

brave et courageuse population nous a llonnê lles preuves
nombreuses lle cette lèconllitè religieuse,

LIle est rèsouissante, et elle console largement lles

attaques llout notre religion, nos prêtres, nos eatbo-

ligues llèvouès sont l'obset.

^ propos se me suis bien amusé lle la lureur, gue
ma llernièrs corresponllance a suscitée parmi les rallicaux.

parcegue s'ai taxé lle tlibusterie les agissements
lles Loges, lors lles llernières élections, nos rouges crient
tellement gue c'est à croire gu'on les ècorcbe tout vils.

II kaut llone gue s'aie toucbè juste. Lui le mot lle
- llibustiers >> restera et pour cause!

Lu sour ou ècrirera un livre gui aura pour titre '

« Les càe« à /à/à/à?c àns /c /„rn » /.
v,

Kirchen-Chronik.

Zug. Zur General-Oberin des Menzinger-Lehr-
schwestern-Jiistitutes wurde gewählt: Friederika Hahn
von Reichenburg, Schwyz; Assistentin wurde Schw. Maria
Paula Beck von Sursee.

— Am Sonntag wurde an der Kapelle zu St. Karl
bei Zug die Gedenktafel sur p. Albrik Zwpssig sel, unter

allgemeiner Beteiligung des Zugervolkes enthüllt. Mehrere
Bereine wirkten mit. Die Festrede hielt Dr, mell, Branden-

berg. Die Tafel trägt die Widmungsworte:

Pater Albrik Zwyssig
schuf an tiefer Stätte anno 1841

den hehren Schweizerpsalm.

Schwyz. Ein siedeln. Am 3. Juli wird p, Senior

Philipp Buch er, geb, 1818, früher Pfarrhelfer in

Einsiedeln und langjähriger Propst im Kloster Fahr, seine

Jubelmesse in feierlicher Weise in der Stiftskirche begehen.

Freiburg. In der Privatkapelle der hiesigen bischöflichen

Wohnung hat letzte Woche der feierliche Uebertritt der

Frau Bundesrichter Soldati ans der anglikanischen in die

katholische Kirche stattgefunden.

Italic», R o m. Der im letzten Konsistorium zum
Erzbischof von Neapel präkonisierte Kardinal Giuseppe
P r i sco, welcher bisher einfacher Priester gewesen war,
hat am Pfingstsonntag in der sixtinischen Kapelle von der

Hand des Papstes die Bischofsweihe empfangen. Als die

Ernennung Priscos seinerzeit bekannt wurde, da zeigten sich

mehrere einflußreiche Neapolitaner unzufrieden darüber, daß

man von dein herkömmlichen Brauch, ein Mitglied des

Hochadels auf den erzbischöflichen Stuhl von Neapel zu be-

rufen, diesmal abgewichen war. Als Leo XIII, davon

hörte, soll er geantwortet haben: „Ich habe ihn bereits

zum Kirchenfürsten ernannt, und einen höheren Adelstitel

gibt es in den Annalen der ganzen Erzdiözese nicht."
Dcutschlnud. Das Landgericht von Zabern hat die

Strafe gegen den protestantischen Pfarrer Lr, G e r b e rt
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von 500 auf 50 Mk, herabgesetzt. Diese Buße ist unverhält-
nismäßig gering, wenn man die schweren Auslassungen des

Angeklagten gegen den katholischen Pfarrer L'Hnillier erwägt;
Prozeßkosten aber und Veröffentlichung des Urteils in sieben

Zeitungen verschärfen die Buße für Pfarrer Gerbert ganz
bedeutend. Pfarrer L'Huillier, der eifrige katholische Seelen-
Hirte von Alberschweiler, hat anderseits eine große Aufmerk-
samkeit erfahren, indem ihm sein Wirken der höchste Tugend-
preis, den eine sogenannte Akademie in der Hauptstadt
Lothringens zu vergeben hat, zugesprochen wurde; er be-

trägt 800 Fr. Seine Pfarrei hat dem Pfarrer L'Huillier
das Veronika-Hospital zu verdanken.

Die Darstellungen des gekreuzigten Heilandes durch
einen Knaben, welche den Anlaß zu den Verleumdungen
Gerberts boten, sind allerdings als eine Absonderlichkeit zu

bezeichnen; aber förmlich Anstößiges kam dabei nicht vor.
Oesterreich. Zeitnngsverbot. Durch einen Er-

laß des Fürstbischofs von Trient wird die deutschliberale

„Bozener Ztg." den Katholiken der Erzdiözese zu lesen

verboten, weil sie „systematisch die kirchlichen
Grundsätze angreift und sich sogar dazu versteigt,
die Geheimnisse der hl. Religion zu begeifern und die

heiligsten, ehrwürdigsten Sachen in den Kot zu zerren."
Das „Tiroler Volksbl." beschuldigt die „B. Z.", den ka-

tholischen Glauben in frechster Weise verhöhnt zu haben und

nennt sie einen „wahren Schandfleck für das Tirvlerlaud."
Der Heransgeber der „B. Z." überreichte gegen den

Fürstbischof von Trient Ehrbeleidigungsklage. Von katho-

lischer Seite werden Ergebenheits- und HuldigungSkund-
gebungen für den Fürstbischof geplant.

— Attentat auf einen Bischof. In seinem

Bischofssitze Versecz (Werschetz), Stadt mit 22,000 Ein-
wohnern im Comitat Temes, wurde der griechisch-orientalisch-
serbische Bischof Zmejanovic, als er sich im vollen Ornat

zur Pfingstfeier in die Kirche begab, durch ein von radi-
kaler Seite gedungenes Subjekt, Namens Popovics, mit einer

Keule überfallen, aber von seinem Sekretär und einem Diener
beschützt. Der Anschlag auf den ungarfreundlichen Bischof
wird in liberalen Wiener Blättern auf heftige Zeitungsan-
griffe zurückgeführt Popovics wurde sofort verhaftet. Ueber
den Vorfall herrscht große Entrüstung.

Belgien. Katho l. Sozialpolitik. Eine neue
» UötoUoi'iö-Onvriörk- oder Arbeiterherberge ist in
dem industriereichen Orte Marchienne-Docherie bei Char-
le roi vor einigen Tagen eröffnet worden. Das Haus steht
unter Leitung von Ordenspriestern, der ^umümsrs cin

Il'nvcul, und kann vermöge seiner vorzüglichen Einrichtungen
als Muster für alle derartigen Unternehmungen aufgestellt
werden. Das Gebäude ist dreistöckig und hat in jedem
Stockwerk 33 Schlafzimmer, welche im Winter durch Dampf-
Heizung erwärmt werden. Außer einer eigenen Kapelle und

einem sehr großen Erholungssaale besitzt die Herberge vier

prächtige Baderänme, eine Dampfwäscherei und überall elek-

irische Beleuchtung. Die Küche und sämtliche Hausarbeiten

werden von Ordensfranen besorgt, während die allgemeine

Leitung und die Verwaltung sechs Mitgliedern der àiràiôrs
cku Mavaii untersteht. Für die bescheidene Summe von

wöchentlich 10 Fr. erhalten die Arbeiter Wohnung und voll-

ständige Verpflegung; letztere besteht ans Frühstück mit

Kaffee, Weißbrot und Butter; Mittagessen mit Suppe, Fleisch

Gemüse, Kartoffeln, Brot und einer Kanne Bier; Vesperbrot

(wie Frühstück) und Abendessen (wie Mittagsmahl). Jeden

Abend werden von den àimâàrs unentgeltlich Unterrichts-
kurse über litterarische und technische Gegenstände abgehalten.

Ein anderes Institut, welches ebenfalls zeigt, wie die

belgischen Katholiken praktische Sozialpolitik zu treiben ver-

stehen, ist der zu Lüttich bestehende Verein à
I'Ouvi-ior" zur Erbauung billiger und gesimder Arbeiter-

Wohnungen. Der Verein, an dessen Spitze der Bischof von

Lüttich steht, hat dieser Tage seine tausendste Arbeiterwohnung

fertiggestellt und aus diesem Anlasse eine besondere Festlich-

keit veranstaltet.

Holland. Der als hervorragender Kanzelredner in weiten

Kreisen bekannte Redemptoristenpater Charles Wulfingh
ist zu Amsterdam nach vierzigjähriger, segensreicher Ordens-

thätigkeit gestorben. Derselbe war ein Bruder des aposto-

lischen Vikars in Surinam in Westindien, Mgr William
Wulfingh, und stammte aus einer Familie, welche der Kirche

eine große Anzahl heiligmäßiger Priester und Ordensfranen
gegeben hat.

Kleinere Mitteilungen.

Fortschritte der katholischen Kirche in China. Darüber

erteilt ein hervorragender italienischer Missionär, Don
Giuseppe Carabelli, interessanten Aufschluß. Die Einmi-

schung der Mächte in China hatte laut Mitteilung dieses

Missionärs wenigstens das eine Gute, daß die chinesische

Regierung sich zu einer freundlicheren Haltung gegenüber

den katholischen Missionen veranlaßt sah. Die Mörder des

jungen französischen Missionärs, Mazel, der im vorigen

Jahre zu Kuangsti den Tod fand, sind hingerichtet worden,

und die chinesische Regierung zahlte an den französischen Ge-

sandten in Peking eine Entschädigungssumme von 100,000 Fr.;
einen Teil dieser Summe erhielt die Pariser Gesellschaft für
ausländische Missionen und einen Teil die Angehörigen des

jungen Märtyrers in Rodez. Die französische Regierung
verlangt außerdem noch die Errichtung einer Sühnekapelle

in Pakhoö und das Recht, die projektierte Eisenbahn von

Lung-Chan und Vanning bis zu einem Hafen an der Küste

von Kuang-Tung verlängern zu dürfen. Großen Eindruck

hat es auf die chinesische Bevölkerung gemacht, daß bei der

vor einiger Zeit erfolgten Weihe des Msgr. Favier zum

Bischof von Peking die chinesischen Behörden offiziell an-

mesend waren. Besonders in der Umgegend von Hongkong

wird die katholische Religion jetzt sehr hoch geachtet. Die

Vorurteile schwinden mehr und mehr und man kommt den

Katholiken mit anerkennenswerter Toleranz entgegen. Die
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ganze Einwohnerschaft in der Nähe von Hongkong hat
vereint beschlossen, sich zur katholischen Kirche zu bekehren,
und hat einen italienischen Missionär kommen lassen, damit
er sie in den Lehren des christlichen Glaubens unterrichte.

Die ritualistische Beaiegiing in der anglikanischen Kirche.
Der „Daily Chronicle" hat einen seiner Mitarbeiter beauf-
tragt, eine Anzahl ritualistischer Kirchen zu besuchen und
über seine Beobachtungen Bericht zu erstatten. Der be-

treffende Mitarbeiter hat sich dieser Aufgabe unterzogen und
versichert nun, daß es ihm nicht möglich gewesen, die ritua-
listischen Kirchen von katholischen zu unterscheiden. Die
meisten derselben seien mit anglikanischen Klöstern verbunden
(auch eine Neueinführung der katholisierenden Richtung).
An den Kirchenthüren seien Weihwasserbecken angebracht.
Im Innern der Kirche erblicke man schöngeschmückte Altäre
mit reichvergoldeten Tabernakeln, Statuen der Mnttergottes
und des heiligen Johannes, und Tafeln, auf denen die

Seelen der Verstorbenen dem Gebete der Gläubigen em-

Pfvhlen werden. Auch der Gottesdienst wird nach Angabe
des Berichterstatters ganz in römischer Form abgehalten
und am Schlüsse des Gottesdienstes erteilt der Geistliche
mit der Monstranz den Segen, welchen die Gemeinde
knieend empfängt. Der Bericht im „Daily Chronicle" schließt
mit den Worten: „Aus allem gewinnt man den Eindruck,
daß den Ritualisten nur noch das Bekenntnis des Gehör-
sams gegen den Papst abgeht, um so katholisch zu sein, wie
die Katholiken selbst es sind."

Bedenkliche Zustande. Eine der letzten Nummern der

"Contemporary Review" enthält einen Aufsatz von Richard
Heath über den „Niedergang der evangelischen Kirche."
Als sichtbares Zeichen des Niederganges erwähnt der Ver-
Yasser u. a. den überaus mangelhaften Kirchenbesuch, welcher
in allen größern Städten Englands kaum fünf Prozent der
âuin Kirchenbesuch verpflichteten Einwohnerzahl ausmache.
>5n Deutschland sei der Kirchenbesuch vielfach noch weit ge-
^'vger, so z. B. betrage er in Berlin und Hamburg nur
l'/s und zwei Prozent. Eine der Ursachen des Nieder-
ganges der evangelischen Kirche erblickt Heath in dem Um-
stände, daß dieselbe sich immer nur an die mittlern und
Mähern, niemals aber an die untern Volksklassen gewandt
stabe, welch letztere sich von dem auf Sinnenwirkung be-

schneien Gottesdienste der Heilsarmee weit mehr auge-
sprachen fühlen, als von den langen, trockenen Predigten
über die Rechtfertigung durch den Glauben allein oder über
^ Notwendigkeit einer Regeneration der evangelischen Kirche,

"stede Religion", schreibt Heath, „die sich nur an eine be-
stimmte Gesellschaftsklasse wendet, ist von vorneherein dem

erfüll anheimgegeben und muß schließlich verschwinden,
vr die katholische Kirche, welche sich an alle Klassen der

esellschaft, an alle einzelnen Individuen wendet, kann allen
en Angriffen widerstehen, die von ihren Feinden gegen sie

erhoben werden "

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Bei der bischösl. Kanzlei sind ferner eingegangen:
1. Für das Priester-Seminar:

Von Weggis Fr. 25, Werthenstein 15, Eschenbach 25,
Lostorf^27, Basadingen 15, Ionen 20, Flühli 50, Bein-
wil (Sol.) 11, Klingnau-Koblenz 25, Dießenhofen 10,
Brislach 13, Leutmerken 25, Kriens 34. 55, Binningen 27,
Steinebrunn 15, Doppleschwand 13, Pfaffnau 25. 75,
Marbach 30, Arbon 30, Kreuzlingen 45, Pfyn 14, Altis-
Hosen 80, Schneisingen 35, Schupfart 16, St. Urban 10,
Luterbach 8. 50, Röschenz 27. 65, Rickenbach (Luzern) 30,
Bußnang 11. 50, Breitenbach 29, Malters 25. 85, Eiken
50, Emnien 60, Sins 28, Neiden 35, Bichelsee 35, Lengnan
37, Münster, Stiftskirche 80 und Pfarrkirche 42, Roders-
dorf 9, Cham 100, Oberägeri 70, Zug 30, Unterägeri 70,
Risch 9, Liesberg 20, Herdern 18, Zeihen 10.

2. Für Peterspfennig:
Von Bichelsee Fr. 22.

3. Für die Sklaven-Mission:
Von Röschenz 16. 50, Bichelsee 23.

3. Für das heilige Land:
Von Marbach Fr. 20, Pfyn 11, Röschenz 4. 20.
Gilt als Quittung.
Solothurn, den 8. Juni 1898.

Die bischöfliche Kanzlei.

Inländische Mission.

a. Ordentliche Beiträge pro 1898.

Fr. Ct.
Uebertrag laut Nr. 23: 12,166.95

Kt. St. Gallen: ans B. :

a) von Ungenannt aus dem

Rheinthal z. Andenken an
eine verstorbene Schwester 10. —

b) von Ungenannt, zum Trost
der armen Seelen 10. —

Kt. Luzern: Ebikon 55.- -

Großwangen, zweite Sendung 124. —
Kt. Thurgau: Homburg 50. —

Schönholzersweilen:
a) Pfarrei 9. —
b) von einer Wohlthäterin 20. —

Kt. Uri*) : Altdorf 500, Göschenen 52, Meien 7.
Jsenthal 80, Massen 78 717. —

13,161. 95

d. Außerordentliche Beiträge pro 1898.

Uebertrag laut Nr. 23: 18,021. 90
Vergabung von I. M. S., Kt. Luzern, (Nutz-

nießung vorbehalten) 1,000. —
Vergabung von einem ungenannt sein wollenden

Handwerker in Solothurn (Nutznießung
vorbehalten) 2,500. —

21,521. 90

Der Kassier: Z. Duret, Propst.

*) In Nr. 23 sollen die zwei untersten Zeilen sKt. llri), Seite
183, Spalte 2 heißen: „Sisikon 36 ; Unterschächen, Psarrei 43, it. von
Ungenannt 100."
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Beschädigte wie Stolen ec, werden mit neuem Stich,
vom einfachsten bis zum künstlichsten, prompt und billig ausgeführt durch
45° I riti» ZI. Itêkiè, àebaaigasso 42, Siolotlinrii.

üitWtt's Gàc sbn Katholische Haiidpoßillc,
sonn- und festtäglichen Episteln und Evangelien. Darlegung der daraus folgenden Glaubens-
und Sittenlehren, Erklärung der hl, Messe und der wichtigsten Kirchengebräuche, An-
leitung zum Gebete in der Familie ?c,

Ausgabe von Thcodosius Florentini, Lax, Mit bischöflichen Approbationen,
Billigste Ausgabe. 443 Seiten, Kl, 8, Gebunden Fr. l. W

L, Wohlfeile Ausgabe. 856 Seiten, 8. „ Fr. 3, 75

L, Illustrierte Ausgabe. 8l2 Seiten, Lex, 8 „ Fr. 5. till
Die hier angezeigten Ausgaben des beliebtesten aller religiösen Volksbücher haben

ihre Vortresflichkeit schon durch die große Zahl ihrer Auflagen bewährt. Diese sind von
Vätern des Kapuzinerordens bearbeitet; nähern sich mehr als manche andere Ausgabe
wieder dem alten, ursprünglichen „Gosfine" ; erscheinen in vortrefflicher Ausstattung mit
einem gefälligen Bilderschmucke, und doch ist der Preis ein ungemein niedriger, Das
ist gewiß ein hohes Lob, „Stimmen aus Maria-Laach".

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie von der 56

Utrlngsaàli Kenziger K Co. A. C. in Ansiedeln, Waldshnt n. Köln n/Ah.
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St. Ursen Kalender pro 1898
Weich illustriert. — Areis 40 Kts.

Partienweife mit esira großem Nakatt.
Wir machen ans den reichen und gediegenen Inhalt, die vielen Original-Abbildungen

und den überaus wertvollen Totenkalender der ganzen Schweiz aufmerksam.

Buch- und Kunstdrulkerei Union, Solothurn.

Hrne große AusrvclHt

MW
in alle» Preislagen

ist soeben angelangt und in unserem Bureau zum Verkauf ausgelegt.

Auch- und Kunst-Druckerei Ilnion.

In der Buchdruckerei „Union" in

Solothurn kann bezogen werden:

IM,
Tabelle zur Kontrole der gespendeten

hl. Kommunionen.

Preis Fr, 1. 40,

Älorinos per 8tüek l0'. 2, 60
IstivIistvN' „ „ „ 2.90
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Neueste Sachen in gotischem und
romanischem Styl, billigst bei

kQSvK,
WüHtenptah, Luzern.

Muster franko.
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als: l'ormuluro alle u ärt, Rvmoi »ixloms,
Itrivtliäxte, Converts mit unck ollne Adresse.
8vl»reil»diielier, sowie ^um Druell von t ir
eulureu, lirosvlliii tVerllen, älusik'
note» etc, à, unter 2!usieksrunA sotmelister
Insterunu mr conlantsn Lreissn,

Im Verlag der

Auch- ä- Kuiistdruckrrei Union in Solothurn
ist erschienen und zu beziehen:

Preis: broschiert 50 Cts.,
hübsch gebunden 80 Cts.

Gegen Einsendung von 55, resp 85 Ets>.

portofrei.

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn.


	

